
 

 

 

 

 

13. November 2023 

Grundbesitzabgaben – Abbuchungen verzögern sich 

Zahlungen an Kommunen: Keine Nachteile für Abgabepflichtige 

 

Nach dem Cyberangriff auf den kommunalen Dienstleister, die Südwestfalen-IT, 

befinden sich die betroffenen Kommunen im Prozess des Wiederaufbaus der 

Strukturen. Dennoch sind die Dienstleistungen bis auf Weiteres nur eingeschränkt 

verfügbar. Betroffen von den Beeinträchtigungen ist überdies auch der 

Zahlungsverkehr. Daher haben die Kämmerin und Kämmerer der drei 

Wittgensteiner Kommunen – Stadt Bad Berleburg, Stadt Bad Laasphe und 

Gemeinde Erndtebrück – ein gemeinsames Vorgehen abgestimmt. Wichtig ist 

dabei: Es entstehen keinerlei Nachteile für die Abgabenpflichtigen! Alle 

Abgabepflichtigen, die ihrer jeweiligen Kommune ein Lastschriftenmandat erteilt 

haben, müssen auch keine gesonderte Überweisung tätigen. Der 

Lastschrifteneinzug erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, voraussichtlich noch im 

Jahresverlauf. Die drei Kommunen bitten um Verständnis, dass ein termingenauer 

Einzug aufgrund der gegebenen Umstände nicht möglich ist.  

Abbuchungen bei Steuer- und Abgabepflichtigen – etwa Gewerbe- oder 

Hundesteuern sowie Grundbesitzabgaben – können derzeit nicht in korrekter Höhe 

erfolgen. Davon betroffen ist insbesondere auch der anstehende Steuertermin am 

Mittwoch, 15. November. Die Abbuchungen werden nachgeholt, sobald die dafür 

entsprechend notwendigen Systeme wieder zur Verfügung stehen.  

Sobald ein konkreter Abbuchungstermin feststeht, wird dies über die örtliche Presse 

wiederum rechtzeitig bekanntgegeben.  

 


